
Protokollauszug
aus der

konstituierende Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der 
Stadt Grevesmühlen 

vom 08.07.2014

Top 7 Satzung über die Ausleihe von Schulbüchern   (Schulbuchsat-
zung) der Stadt Grevesmühlen

Frau Scheiderer teilt mit, dass mit der Satzung keine Mehrarbeit auf die Schulleiter 
zukommt und sich organisatorisch nichts ändert. Einziger Grund für den Erlass der 
Satzung ist die damit geschaffene Rechtsgrundlage für Forderungen gegenüber den 
Eltern bei beschädigten Schulbüchern, die der Stadt bislang fehlte. Bisher konnten 
die Forderungen lediglich auf zivilrechtlichem Weg eingefordert werden.
Herr Ditz teilt mit, dass die Höhe der Schadensersatzleistung bei beschädigten fest-
gebundenen Schulbüchern im 4. Nutzungsjahr auf 0 gesetzt wird (§ 3 Absatz 9). Die-
se Änderung ist mit den Schulleitern abgestimmt.

Beschluss:

Der Kultur- und Sozialausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, die Satzung über die 
Ausleihe von Schulbüchern der Stadt Grevesmühlen mit folgender Änderung zu be-
schließen:
In § 3 Absatz 9 ist die Höhe der Schadensersatzleistung bei beschädigten festgebun-
denen Schulbücher im 4. Jahr der Nutzung auf 0 zu setzen.

Abstimmungsergebnis:

Ja- Stimmen: 9
Nein- Stimmen: 0
Enthaltungen: 0


